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I. Geltung
1. Die nachfolgenden allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen 
(im folgenden AGB genannt) gelten für alle vom Fotografen durchge-
führten Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen.

2. Sie gelten als vereinbart mit Entgegennahme der Lieferung oder 
Leistung bzw. des Angebots des Fotografen durch den Kunden, spä-
testens jedoch mit der Annahme des Bildmaterials.

3. Wenn der Kunde den AGB widersprechen will, ist dieses schrift-
lich binnen drei Werktagen zu erklären. Abweichenden Geschäftsbe-
dingungen des Kunden wird hiermit widersprochen. Abweichende 
Geschäftsbedingungen des Kunden erlangen keine Gültigkeit, es sei 
denn, dass der Fotograf diese schriftlich anerkennt.

4. Die AGB gelten im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung 
auch ohne ausdrückliche Einbeziehung auch für alle zukünftigen Auf-
träge, Angebote, Lieferungen und Leistungen des Fotografen, sofern 
nicht ausdrücklich abweichende Regelungen getroffen werden.

II. Auftragsproduktionen 
(gilt nicht für Paketangebote)
1. Soweit der Fotograf Kostenvoranschläge erstellt, sind diese unver-
bindlich. Treten während der Produktion Kostenerhöhungen ein, sind 
diese erst dann vom Fotografen anzuzeigen, wenn erkennbar wird, 
dass hierdurch eine Überschreitung der ursprünglich veranschlagten 
Gesamtkosten um mehr als 15 % zu erwarten ist. Wird die vorgesehe-
ne Produktionszeit aus Gründen überschritten, die der Fotograf nicht 
zu vertreten hat, so ist eine zusätzliche Vergütung auf der Grundlage 
des vereinbarten Zeithonorars bzw. in Form einer angemessenen Er-
höhung des Pauschalhonorars zu leisten. 

2. Der Fotograf ist berechtigt, Leistungen von Dritten, die zur Durch-
führung der Produktion eingekauft werden müssen, im Namen und 
mit Vollmacht sowie für Rechnung des Kunden in Auftrag zu geben.

3. Vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung werden die Aufnah-
men, die dem Kunden nach Abschluss der Produktion zur Abnahme 
vorgelegt werden, durch den Fotografen ausgewählt.

4. Sind dem Fotografen innerhalb von zwei Wochen nach Ablieferung 
der Aufnahmen keine schriftlichen Mängelrügen zugegangen, gelten 
die Aufnahmen als vertragsgemäß und mängelfrei abgenommen.

III. Nutzungsrechte
1. Die Nutzungsrechte werden im Angebot und auf der Rechnung 
aufgeführt.

2. Ist nichts aufgeführt oder ist die Formulierung nicht eindeutig, gel-
ten folgende Regelungen:
Der Kunde erwirbt grundsätzlich nur ein einfaches Nutzungsrecht zur 
dem aus der Rechnung / dem Angebot erkennbaren Auftragsszweck 
entsprechenden Verwendung.

3. Jegliche nichtprivate Nutzung, Wiedergabe oder Weitergabe des 
Bildmaterials ist nur gestattet unter der Voraussetzung der Anbrin-
gung des vom Fotografen vorgegebenen Urhebervermerks in zwei-
felsfreier Zuordnung zum jeweiligen Bild. 
Bei Veröffentlichungen im Internet oder der Einstellung in digitale Da-
tenbanken im Rahmen einer geschäftlichen Tätigkeit ist vorbehaltlich 
anderweitiger Vereinbarungen direkt am Bild der Urheber zu benne-
nen. Die Wahl der genauen Formulierung ist dem Urheber überlassen.
Eine Nichtnennung bedarf generell der schriftlichen Absprache und 
ist honorarpflichtig.

4. Jede über die im Angebot / auf der Rechnung angegebene oder 
unter Ziffer 2 genannte hinausgehende Nutzung, Verwertung, Verviel-
fältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung ist honorarpflichtig und 
bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des Fotografen. 
Das gilt insbesondere für: 
Werbemaßnahmen oder bei sonstigen Nachdrucken, jegliche Bear-
beitung, Änderung oder Umgestaltung des Bildmaterials, die nicht 
vorher vereinbart wurde.

5. Veränderungen des Bildmaterials durch Foto-Composing, Mon-
tage oder durch elektronische Hilfsmittel zur Erstellung eines neu-
en urheberrechtlich geschützten Werkes sind nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung des Fotografen und nur bei Nennung von 

Bearbeiter und Fotograf gestattet. Auch darf das Bildmaterial nicht 
abgezeichnet, nachgestellt fotografiert oder anderweitig als Motiv 
benutzt werden.

6. Wasserzeichen oder ähnliche dem Urheberrechtsschutz die-
nende Elemente dürfen nicht ohne vorherige schriftliche geneh-
migung entfernt, beschnitten oder sonstwie verändert werden.
Das Vorhandensein eines solches Elementes entbindet nicht von den 
Pflichten gemäß Punkt 3. 

7. Der Kunde ist nicht berechtigt, die ihm eingeräumten Nutzungs-
rechte ganz oder teilweise auf Dritte, auch nicht auf andere Konzern- 
oder Tochterunternehmen, zu übertragen.

8. Die Einräumung der Nutzungsrechte steht unter der aufschieben-
den Bedingung der vollständigen Bezahlung sämtlicher Zahlungsan-
sprüche des Fotografen aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis.

9. Legt der Kunde keinen schriftlichen Widerspruch ein, ist der Foto-
graf berechtigt, vom Kunden angefertigte Bilder zeitlich und räumlich 
uneingeschränkt zur eigenen Werbung zu nutzen. Der Widerspruch 
kann formlos erfolgen.

IV. Haftung
1. Der Fotograf übernimmt keine Haftung für die Verletzung von 
Rechten abgebildeter Personen oder Objekte, es sei denn, es wird 
ein entsprechend unterzeichnetes Release-Formular beigefügt. Der 
Erwerb von Nutzungsrechten über das fotografische Urheberrecht 
hinaus, z. B. für abgebildete Werke der bildenden oder angewandten 
Kunst sowie die Einholung von Veröffentlichungsgenehmigungen bei 
Sammlungen, Museen etc. obliegt dem Kunden. Der Kunde trägt die 
Verantwortung für die Betextung sowie die sich aus der konkreten 
Veröffentlichung ergebenden Sinnzusammenhänge.

2.Ab dem Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Lieferung des Bildmate-
rials ist der Kunde für dessen sachgemäße Verwendung verantwort-
lich. 

V. Honorare
1.Es gilt das vereinbarte Honorar. Ist kein Honorar vereinbart worden, 
bestimmt es sich nach der jeweils aktuellen Bildhonorarübersicht der 
Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM). Letztgenanntes 
versteht sich zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.

2. Mit dem vereinbarten Honorar wird die Nutzung des Bildmaterials 
zu dem vereinbarten Zweck gemäß Ziff. III. 2/3 abgegolten. 

3. Eine Aufrechnung oder die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts 
ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderun-
gen des Kunden zulässig.

VI. Vertragsstrafe, Schadensersatz
1. Bei jeglicher unberechtigten (ohne Zustimmung des Fotografen 
erfolgten) Nutzung, Verwendung, Wiedergabe oder Weitergabe des 
Bildmaterials ist für jeden Einzelfall eine Vertragsstrafe in Höhe des 
fünffachen Nutzungshonorars zu zahlen, vorbehaltlich weitergehen-
der Schadensersatzansprüche.

2. Bei unterlassenem, unvollständigem, falsch platziertem oder nicht 
zuordnungsfähigem Urhebervermerk ist ein Aufschlag in Höhe von 
100 % auf das vereinbarte bzw. übliche Nutzungshonorar zu zahlen.

VII. Allgemeines
1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, 
und zwar auch bei Lieferungen ins Ausland. 

2. Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform.

3. Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer 
Bestimmungen dieser AGB berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, die ungültige Bestim-
mung durch eine sinnentsprechende wirksame Bestimmung zu erset-
zen, die der angestrebten Regelung wirtschaftlich und juristisch am 
nächsten kommt.

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Wohnsitz des Fotografen.
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